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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1988

Norm

StGB §83

StGB §84 Abs1 A

StGB §125

Rechtssatz

Ein (hier zwecks Stabilisierung des Nasenrückens vor längerer Zeit) implantierte Knochenspan ist keine unter den

Sachbegri  fallende Prothese, sondern Teil des Körpers des Verletzen. Die Frage der Schwere der durch den Bruch

dieses Knochenspans bewirkten Körperverletzung ist nach den dafür im allgemeinen maßgeblichen Kriterien zu lösen.
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